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Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30.6.2009 zum Vertrag von  

Lissabon: http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html 

1. Das Grundgesetz ermächtigt mit Art. 23 GG zur Beteiligung und Entwicklung einer 

als Staatenverbund konzipierten Europäischen Union. Der Begriff des Verbundes erfasst eine 

enge, auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher 

Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der 

Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker - das heißt die staatsangehörigen Bürger - der 

Mitgliedstaaten die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben.  

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland; Art 23  

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei 

der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen 

und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen 

diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der 

Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. 

Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen 

Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach 

geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, 

gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3.  

2.…. 

3.(cf. 249 cc) Die europäische Vereinigung auf der Grundlage einer Vertragsunion souveräner 

Staaten darf nicht so verwirklicht werden, dass in den Mitgliedstaaten kein ausreichender 

Raum zur politischen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebensver-

hältnisse mehr bleibt. Dies gilt insbesondere für Sachbereiche, die die Lebensumstände der 

Bürger, vor allem ihren von den Grundrechten geschützten privaten Raum der Eigenverant-

wortung und der persönlichen und sozialen Sicherheit prägen, sowie für solche politischen 

Entscheidungen, die in besonderer Weise auf kulturelle, historische und sprachliche Vorver-

ständnisse angewiesen sind, und die sich im parteipolitisch und parlamentarisch organisierten 

Raum einer politischen Öffentlichkeit diskursiv entfalten. 

 

(249 cc) Zu wesentlichen Bereichen demokratischer Gestaltung gehören unter anderem die 

Staatsbürgerschaft, das zivile und militärische Gewaltmonopol, Einnahmen und Ausgaben 

einschließlich der Kreditaufnahme sowie die … maßgeblichen Eingriffstatbestände, vor allem 

bei intensiven Grundrechtseingriffen wie dem Freiheitsentzug in der Strafrechtspflege oder 

bei Unterbringungsmaßnahmen. Zu diesen bedeutsamen Sachbereichen gehören auch kultu-

relle Fragen wie die Verfügung über die Sprache, die Gestaltung der Familien- und Bildungs-

verhältnisse, die Ordnung der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit oder der Um-

gang mit dem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis. 

(179)  Die Wahlberechtigten besitzen nach dem Grundgesetz das Recht, über den Identitäts-

wechsel der Bundesrepublik Deutschland, wie er durch Umbildung zu einem Gliedstaat eines 

europäischen Bundesstaates bewirkt werden würde, und die damit einhergehende Ablösung 

des Grundgesetzes „in freier Entscheidung“ zu befinden. Art. 146 GG schafft - wie Art. 38 

Abs. 1 Satz 1 GG - ein Teilhaberecht des wahlberechtigten Bürgers: Art. 146 GG bestätigt das 

vorverfassungsrechtliche Recht, sich eine Verfassung zu geben, aus der die verfasste Gewalt 

hervorgeht und an die sie gebunden ist. …. Art. 146 GG formuliert neben den materiellen 

Anforderungen des Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG die äußerste Grenze der Mitwirkung der Bun-

desrepublik Deutschland an der europäischen Integration. Es ist allein die verfassungsgebende 

Gewalt, die berechtigt ist, den durch das Grundgesetz verfassten Staat freizugeben, nicht aber 

die verfasste Gewalt.      
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 146  

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das ge-

samte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 

Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 

(216 c) Das demokratische Prinzip ist nicht abwägungsfähig; es ist unantastbar. 

(217) ….Innerhalb der Ordnung des Grundgesetzes jedenfalls sind die Staatsstrukturprinzi-

pien des Art. 20 GG, also die Demokratie, die Rechts- und die Sozialstaatlichkeit, die Repub-

lik, der Bundesstaat sowie die für die Achtung der Menschwürde unentbehrliche Substanz 

elementarer Grundrechte in ihrer prinzipiellen Qualität jeder Änderung entzogen.  

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  Art 79  

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des 

Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. … 

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundes-

tages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. 

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, 

die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 

und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. 

(218) Die Verletzung der in Art. 79 Abs. 3 GG festgelegten Verfassungsidentität ist aus der 

Sicht des Demokratieprinzips zugleich ein Übergriff in die verfassungsgebende Gewalt des 

Volkes. Die verfassungsgebende Gewalt hat insofern den Vertretern und Organen des Volkes 

kein Mandat erteilt, über die Verfassungsidentität zu verfügen. Keinem Verfassungsorgan ist 

die Kompetenz eingeräumt, die nach Art. 79 Abs. 3 GG grundlegenden Verfassungsprinzipien 

zu verändern. Darüber wacht das Bundesverfassungsgericht.  

(276) Die Europäische Union erreicht beim gegenwärtigen Integrationsstand auch bei In-

krafttreten des Vertrags von Lissabon noch keine Ausgestaltung, die dem Legitimationsniveau 

einer staatlich verfassten Demokratie entspricht. 

(381 dd) Der konstitutive Parlamentsvorbehalt für den Auslandseinsatz der Streitkräfte be-

steht auch nach einem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon fort. Der Vertrag von Lissabon 

überträgt der Europäischen Union keine Zuständigkeit, auf die Streitkräfte der Mitgliedstaaten 

ohne Zustimmung des jeweils betroffenen Mitgliedstaates oder seines Parlaments zurückzu-

greifen. 

__________________________________________________________________________ 

Das Urteil verlangt in konsequenter Auslegung nach einem Ausführungsgesetz, das eine 

Volksabstimmung gemäß Artikel 146 GG möglich machen würde. Dieses Ausführungsge-

setz bezieht sich ausschließlich auf Art. 146 GG und ist kein Präjudiz für Plebiszite zu ande-

ren politischen Entscheidungen. Das im Grundgesetz festgelegte Prinzip der repräsentativen 

Demokratie bleibt insoweit unverändert. Zu den wesentlichen Regelungen, die ein Ausfüh-

rungsgesetz zu treffen hätte, gehören insbesondere Festlegungen bezüglich  

- mit welcher prozentualen Mehrheit gilt die Souveränitätsübertragung als erfolgreich? 

- wie erfolgt die Koordinierung mit anderen EU-Staaten für eine EU-Verfassung? 

- was geschieht, wenn zwar insgesamt, nicht aber in einzelnen deutsche Bundesländern eine 

  Mehrheit für die Souveränitätsübertragung gestimmt hat? (Wird z.B. Sachsen dann wieder 

  ein Freistaat?)       Leander L. Hollweg, Berlin 


